
5140 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Bundesrates 

B e r ich t 

des Rechtsausschusses 

über den Beschluß des Nationalrates vom 28. Februar 1996 betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Urheberrechtsgesetz und die Urheberrechts
gesetznove 11 e 1980 geändert werden (Urheberrechtsgesetz-Nove 11 e 1996 -
UrhG-Nov. 1996) 

Der gegenständliche Beschluß enthält im wesentlichen folgende Neu-
regelungen: 

Ei nführung ei nes ei ngeschränkten Ausstell ungsrechts in Form ei nes 
Vergütungsanspruchs, 
Einführung einer Reprographievergütung, durch die in diesem Bereich 
die Vervielfältigung zum eigenen Gebrauch abgegolten wird, 
Verbesserung der Rechtsstellung der Filmurheber, 
Verschärfung der strafrechtlichen Vorschriften bei gewerbsmäßig 
begangenen Urheberrechtsverletzungen. 

Diese Maßnahmen entsprechen - abgesehen von der ebenfalls geforder
ten Einführung des Folgerechts - dem wesentl ichen Inhalt des von den 
Salzburger Urheberrechtskongressen verabschiedeten Forderungsprogramms, 
soweit dieses noch offen war und nicht über den Bereich des Urheber
rechtsgesetzes hinausgeht. 

Die Maßnahmen 
bestimmte Erleichterungen des Zugangs zu urheberrechtlich geschütz
ten Werken im Bereich von Unterricht und Wissenschaft und 
Einführung einer gesetzlichen Lizenz für die Aufführung von Filmen 
mit Hilfe handelsüblicher Videokassetten in Beherbergungsbetrieben, 

tragen Wünschen der jeweiligen Nutzer urheberrechtlich geschützter Werke 
und Leistungen Rechnung. 

Der Rechtsauschuß stellt nach Beratung der Vorlage am 18. März 1996 
mit Stimmenmehrheit den Antrag, keinen Einspruch zu erheben. 

Josef Rauchenberger 
Berichterstatter 

23000. D090/3·LZ. 3/96 

Wien, 1996 03 18 

Dr. Milan Linzer 
Stv. Vorsitzender 
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